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IT-Outsourcing für die Justiz: Ein Eingriff in die richterli-
che Unabhängigkeit? 

Thomas Süptitz und Torsten Eymann1 

Abstract: Das 2015 begonnene Projekt zur IT-Konsolidierung Bund hat zum Ziel, die Informati-
onstechnik des Bundes bei wenigen IT-Dienstleistern zu bündeln. Dafür werden IT-Aufgaben von 
verschiedenen Einrichtungen des Bundes an IT-Dienstleister übertragen; aus Sicht der betroffenen 
Einrichtungen ein Outsourcing. Vom beabsichtigten Outsourcing sind potentiell auch die Bundes-
gerichte betroffen. In ihrem Zusammenhang stellen sich mehrere rechtliche Fragen, da das Grund-
gesetz die rechtsprechende Gewalt der Judikative anvertraut hat. So ist ein wesentlicher Grundsatz 
unseres Verfassungsstaates die Garantie richterlicher Unabhängigkeit. Diese gewährleistet eine von 
(un-) mittelbaren Einflüssen freie, richterliche Entscheidungsfindung. Je nachdem, wie das Outsour-
cing technisch und organisatorisch ausgestaltet wird, ergeben sich jedoch Einflüsse: Beispielsweise 
in Form einer Einsichtnahme in elektronische Dokumente der Richter oder Kontrollmöglichkeiten 
in Form von Protokolldaten. Dieser Artikel zeigt, dass damit die richterliche Unabhängigkeit betrof-
fen ist. Anhand einer abstrakten sowie ganz konkret an den sog. „Netzklagen“ geführten Debatte 
wird erläutert, wie ein solches Outsourcingverhältnis verfassungskonform ausgestaltet werden kann. 

Keywords: Grundgesetz, IT-Dienstleistungen, Richterliche Unabhängigkeit, Outsourcing, Verfas-
sung. 

1 Einleitung 

Die Bundesregierung wurde durch den Haushaltsausschuss des Bundestages bereits im 
Juni 2013 mit einem Konzept beauftragt, um die Rechenzentren und die Netzinfrastruktur 
der Bundesverwaltung zu konsolidieren und die Beschaffung von Informationstechnik 
(IT) zu bündeln. Diesem Auftrag kam die Bundesregierung mit dem „Grobkonzept zur IT-
Konsolidierung Bund“ nach und richtete ein gleichnamiges Projekt unter Federführung 
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat (BMI) ein [De15]. Ein wesentli-
ches Ziel des Projekts ist es, den IT-Betrieb der Behörden der unmittelbaren Bundesver-
waltung bei wenigen IT-Dienstleistern zu bündeln. Mit diesem Schritt schlägt die Bundes-
verwaltung einen Weg ein, den verschiedene Länder bereits zuvor mit Dataport und der 
Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) beschritten haben. Von der IT-Konso-
lidierung im Bund wären potentiell auch Teile der rechtsprechenden Gewalt betroffen; 
d. h. jene Teile, die das Grundgesetz bei verschiedenen Bundesgerichten verankert hat.2 
Das sind das Bundesverfassungsgericht (BVerfG),3 im Ressort des Bundesministeriums 
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der Justiz und für Verbraucherschutz der Bundesgerichtshof (BGH), das Bundesverwal-
tungsgericht (BVerwG), der Bundesfinanzhof (BFH)4 und das Bundespatentgericht 
(BPatG)5 sowie im Ressort des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) und das Bundessozialgericht (BSG).6 

Das Grundgesetz gewährleistet die rechtsprechende Gewalt auf dreierlei Art [Kr01]: 
Durch (a) die organisatorische Selbständigkeit der Gerichte,7 (b) das Rechtsprechungsmo-
nopol der Gerichte8 und (c) die sachliche sowie persönliche Unabhängigkeit der Richter.9 
Letztere ist ein essentieller Bestandteil dieser Verfassungsgarantie, die durch die IT-Kon-
solidierung nicht beeinträchtigt werden darf. Eine zentrale Frage ist aber, inwieweit der 
verfassungsrechtliche Grundsatz richterlicher Unabhängigkeit von einem IT-Outsourcing 
betroffen ist. Infrage kommt, dass sich durch ein Outsourcing Zugriffs- oder Protokollie-
rungsmöglichkeiten der Dienstaufsicht oder Dritter (z. B. Administratoren) ergeben. Diese 
Möglichkeiten können sich auf den Prozess richterlicher Tätigkeiten auswirken, wenn 
Richter befürchten müssen, dass ihre elektronischen Dokumente eingesehen oder ihr Ver-
halten protokolliert werden. Damit bestehen die Gefahren, dass richterliche Entschei-
dungsprozesse kontrolliert und beeinflusst werden sowie Bewegungs- und Handlungspro-
file erstellt werden oder sich in den gerichtlichen Verfahren Informationsungleichge-
wichte ergeben. Davon wären zwei verfassungsrechtliche Ansprüche jedes Einzelnen be-
troffen; der Anspruch auf einen effektiven Rechtsweg10 und der Justizgewährungsan-
spruch.11 

2 Hintergründe 

2.1 IT-Outsourcing 

Wie eingangs beschrieben, sieht das Projekt zur IT-Konsolidierung Bund vor, IT bei IT-
Dienstleistern des Bundes zu bündeln. Aus Sicht der betroffenen Einrichtungen läge nach 
einer solchen Bündelung ein Outsourcingverhältnis vor. Im Allgemeinen spricht man von 
Outsourcing, wenn IT-Aufgaben mittel- bis langfristig an einen oder mehrere rechtlich 
selbständige Dienstleister ausgelagert werden [MK98]. Grundsätzlich hängt die Entschei-
dung, IT-Aufgaben selbst zu erbringen oder von Dritten zu beziehen, von verschiedenen 
Gesichtspunkten ab. Neben den Gesichtspunkten, welche IT-Leistungen überhaupt ausge-
lagert werden und welche Vor- bzw. Nachteile Eigenerstellung oder Drittbezug haben, ist 
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von Interesse wie ein Sourcing erfolgen kann und wohin ggf. die Leistungserstellung ver-
lagert wird [Me17]. Durch Outsourcing verbleiben in der auslagernden Organisation nur 
geringe IT-Kapazitäten. Neben Kosteneinsparungen verspricht man sich davon, sich auf 
die eigenen Kernkompetenzen konzentrieren zu können und in Zeiten des Fachkräfteman-
gels Zugriff auf IT-spezifisches Knowhow zu erlangen [ME17]. Die Art und Weise des 
Outsourcings kann unterschiedlich sein. Werden IT-Aufgaben an inländische IT-Dienst-
leister ausgelagert, liegt ein Onshoring vor; sitzt der IT-Dienstleister hingegen im Aus-
land, liegt ein Offshoring vor. In Abhängigkeit der Entfernung zur Heimat, differenziert 
man zudem zwischen Near- (z. B. Europa) und Farshoring (z. B. Asien, Latein- und Süd-
amerika) [BBH07]. 

2.2 Verfassungsrechtliche Maßstäbe 

Grundsätzlich kann die Verlagerung von IT-Aufgaben aus der Justiz an externe Dienst-
leister gleich mehrere verfassungsrechtliche Grundsätze betreffen. So kann neben der rich-
terlichen Unabhängigkeit auch das verfassungsrechtliche Gebot der organisatorischen 
Selbständigkeit der Gerichte12 tangiert sein [Bg11]. Die richterliche Unabhängigkeit ist 
zugleich eng mit der Frage der Dienstaufsicht verknüpft, weil sich für die Überprüfung 
der richterlichen Unabhängigkeit der Sonderrechtsweg über die Dienstgerichte eröffnet 
[Bg94]. Demgegenüber steht, dass sich andere Prüfungsbegehren der Überprüfbarkeit 
durch die Dienstgerichte entziehen. Dies betrifft neben der Konformität mit datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen, auch ein möglicher Verstoß gegen die organisatorische Selb-
ständigkeit der Gerichte [Bg94]. 

3 Richterliche Unabhängigkeit und Dienstaufsicht 

3.1 Richterliche Unabhängigkeit 

Ein zentrales Merkmal unseres Verfassungsstaates ist die Verteilung der Gewalt auf die 
Legislative, die Exekutive und die Judikative.13 Des Weiteren bindet das Grundgesetz die 
Legislative an die verfassungsmäßige Ordnung sowie die Exekutive und die Judikative an 
Recht und Gesetz. Das Grundgesetz vertraut die Rechtsprechung den Richtern an [Pa01], 
die durch das Bundesverfassungsgericht, die Bundesgerichte und die Gerichte der Länder 
ausgeübt wird.14 Ein wesentlicher Bestandteil des gewaltenteilenden Verfassungsstaates 
ist die richterliche Unabhängigkeit15 und der damit verbundene Schutz der rechtsprechen-
den Gewalt [Pa11]. Die richterliche Unabhängigkeit soll eine neutrale und objektive 
Rechtsprechung gewährleisten. Damit sollen die Beteiligten genauso vor einer unzulässi-
                                                           
12 Art. 20 Abs. 2, 92, 97 GG 
13 Art. 20 Abs. 2, S. 2 GG 
14 Art. 92, 2. Halbsatz GG 
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gen Einflussnahme der Exekutive mittels Weisungen, Verwaltungsvorschriften oder sons-
tigen Einflüssen geschützt werden, wie vor Eingriffen durch die Legislative und die Judi-
kative selbst [Be12]. Nicht zu vergessen ist auch der Schutz vor gesellschaftlichen Ein-
flüssen, beispielsweise in Form medialen Drucks auf die richterliche Tätigkeit. Die rich-
terliche Unabhängigkeit ist deshalb kein Standes- oder persönliches Privileg der Richter, 
sondern soll ausschließlich den verfassungsmäßigen Anspruch auf einen effektiven 
Rechtsweg16 und den Justizgewährungsanspruch17 (mit-) gewährleisten [Be12]. Säcker 
betont [Sä18], dass die richterliche Unabhängigkeit nicht als Freiheit vom Gesetz miss-
verstanden werden darf, sondern als Freiheit zur unparteiischen Anwendung ebenjenes 
und zwar ohne, dass daraus Nachteile erwachsen würden. Die richterliche Unabhängigkeit 
ist auch nicht absolut. Vielmehr ist sie in dem Kontext zu betrachten, dass den Gerichten 
als staatlichen Institutionen die rechtssprechende Gewalt obliegt und sie daher ihre grund-
gesetzlich beigemessenen Aufgaben erfüllen müssen [Be12]. 

Schutz der richterlichen Tätigkeit 

Neben der eigentlichen richterlichen Tätigkeit, der Rechtsprechung, nehmen Richter 
i. d. R. zusätzliche Aufgaben der Gerichtsverwaltung wahr.18 Dazu gehören beispiels-
weise das Haushalts- und Kassenwesen, der Vollzug des Dienstrechts der Richter und an-
derer Gerichtsangehöriger und die Referendarausbildung [Pa01]. Diese Aufgaben unter-
liegen nicht dem Schutz des Art. 97 Abs. 1 GG. Charakteristisch ist daher die Unterschei-
dung zwischen dem geschützten Kernbereich einer richterlichen Tätigkeit und dem nicht 
verfassungsrechtlich garantierten äußeren Ordnungsbereich [Pa01]. Zum Kernbereich der 
richterlichen Tätigkeit gehören die eigentliche Rechtsfindung sowie die vor- und nachbe-
reitenden Sach- und Verfahrensentscheidungen [Pa01]. 

Erwähnt wurde bereits, dass die rechtsprechende Gewalt geschützt werden soll. Darüber 
hinaus schützt der Artikel aber auch die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, 
die Belange der Geschäftsverteilung im Allgemeinen und der Geschäftsverteilung inner-
halb eines Spruchkörpers im Speziellen [Pa01]. Daraus wird deutlich, dass sich Art. 97 
Abs. 1 GG nicht nur auf das Verhältnis zwischen Richtern und Trägern nicht-richterlicher 
Gewalt erstreckt, sondern genauso Wirkungen innerhalb der Gerichtsbarkeit als auch in-
nerhalb eines Spruchkörpers entfaltet [Pa01]. 

Sachliche und persönliche Unabhängigkeit 

Neben diesen, die sachliche Unabhängigkeit betreffenden Einwirkungen Dritter, gewähr-
leistet das Grundgesetz auch die persönliche Unabhängigkeit. Die persönliche Unabhän-
gigkeit schützt den Richter vor Entlassung, Amtsenthebung und Versetzung [Kr01].19 Das 
                                                           
16 Art. 19 Abs. 4 GG 
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18 § 4 Abs. 2 DRiG 
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BVerfG erachtet die Gewährleistung der sachlichen und persönlichen Unabhängigkeit der 
Richter als einen hergebrachten Grundsatz des Richteramtsrechts [Bv13].20 Daher hat es 
den drei genannten Ausprägungen weitere hinzugefügt: Um eine ausreichende Alimenta-
tion sicherzustellen, besteht der Anspruch auf ein angemessenes Dienstgehalt [Sä18]. Da-
neben sind Richter von festgesetzten Dienststunden befreit und haben einen Anspruch auf 
eine willkürfreie Zuteilung personeller und materieller Mittel [Kr11]. 

3.2 Dienstaufsicht 

Gemäß § 26 Abs. 1 DRiG unterliegt die Tätigkeit der Richter prinzipiell der Dienstauf-
sicht. Diese sieht eine Beobachtungs- und Berichtigungsfunktion des Dienstvorgesetzten 
vor [St12]. Zweck der Dienstaufsicht ist es sicherzustellen, dass die Justiz der aus dem 
Rechtsstaatsprinzip folgenden Justizgewährungspflicht nachkommt [Nr11]. Diese Pflicht 
resultiert aus dem Anspruch jedes Einzelnen, den Rechtsweg einzuschlagen.21 Daraus 
ergibt sich sogleich die Verpflichtung des Richters, die ihm übertragenen Fälle in ange-
messener Zeit zu erledigen [Sä18]. Der Dienstaufsicht unterliegen Richter nur, soweit de-
ren Unabhängigkeit nicht beeinträchtigt wird [St12].22 

Zur Abgrenzung, was der Dienstaufsicht unterliegt und was nicht, hat die Rechtsprechung 
die oben eingeführten Begriffe des Kernbereichs und der äußeren Ordnung entwickelt. 
Während ersterer der Dienstaufsicht entzogen ist [St12], unterliegt die äußere Ordnung 
der Dienstaufsicht. Ausgenommen von diesem Grundsatz sind nur offenkundig und zwei-
felsfrei unvertretbare Fehlgriffe [St12]. Zum Kernbereich zählt der gesamte Prozess der 
Rechtsfindung; d. h. sowohl vorbereitende Entscheidungen als auch die eigentliche Ent-
scheidung sowie sich anschließende Entscheidungen [Pa11]; mithin der gesamte schöpfe-
rische Prozess richterlicher Rechtsfindung [Be12]. 

Maßnahmen der Dienstaufsicht 

Der Begriff der Dienstaufsicht ist sehr weit gefasst und geht über unmittelbare Maßnah-
men hinaus. Stattdessen kommen sämtliche „Einflussnahmen [in Betracht], die sich auf 
die Tätigkeit des Richters – und sei es nur mittelbar – auswirken […]. Gleichgültig, ob die 
Wirkung beabsichtigt ist“ [St 12]. Dazu zählen u. a. Anregungen, Empfehlungen, Bitten, 
Hinweise, die dienstliche Beurteilung [St12] sowie jährliche Stellungnahmen und Berichte 
[Nr11]. Obwohl grundsätzlich der Dienstaufsicht entzogen, kann auch die richterliche Tä-
tigkeit der Dienstaufsicht unterliegen, um eine „ordnungswidrige Art der Ausführung ei-
nes Amtsgeschäfts vorzuhalten“ (Vorhalt) und „zu ordnungsgemäßer, unverzögerter Erle-
digung der Amtsgeschäfte zu ermahnen“ (Ermahnung) [St12].23 

                                                           
20 Art. 33 Abs. 5 GG 
21 Art. 19 Abs. 4, S. 1 GG 
22 § 26 Abs. 1, 2. HS DRiG 
23 § 26 Abs. 2 DRiG 
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Keine Maßnahme der Dienstaufsicht ist eine (eventuell) unzureichende haushalterische 
Ausstattung der Justiz, weshalb kein Anspruch auf eine personelle Ausstattung mit Rich-
tern, Kanzlei- und Geschäftsstellenkräften und kein Anspruch auf bestimmte Arbeitsmittel 
bestehen [Bg04]. Stattdessen besteht nur ein Anspruch auf die ermessensfehlerfreie Zu-
teilung der vorhandenen personellen und sachlichen Mittel [Bg02]. 

Fühlt sich ein Richter durch eine Maßnahme der Dienstaufsicht in seiner Unabhängigkeit 
beeinträchtigt, eröffnet sich der Sonderrechtsweg über die Dienstgerichte [Bg11].24, 25 

Informationstechnik und Maßnahmen der Dienstaufsicht 

Für die äußere Ordnung ist die Justizverwaltung nicht nur befugt, sondern auch aufgefor-
dert, die Rahmenbedingungen der richterlichen Rechtsprechung zu gestalten. Zu diesen 
Rahmenbedingungen zählt beispielsweise, eine IT-Ausstattung bereitzustellen [Be12]. 
Ein weiteres zulässiges und typisches Mittel der Dienstaufsicht ist, Kontrollen durchzu-
führen [Bg94]; in diesem Zusammenhang, um eine missbräuchliche Verwendung von IT 
festzustellen und damit unnötige Kosten zu vermeiden [Ru11]. Das schließt zugleich Maß-
nahmen ein, um die Informationssicherheit und den Datenschutz sicherzustellen. D. h. 
Maßnahmen wie die Umsetzung eines Rollen- und Rechtekonzepts für Zugriffe und die 
Protokollierung ebenjener Zugriffe. Davon nicht eingeschlossen sind Möglichkeiten, um 
richterliche Dokumente systematisch oder unsystematisch zu beobachten [Be12]. 

Nicht jede dieser Maßnahmen übt zwangsläufig einen Einfluss auf die richterliche Tätig-
keit aus. [Be12] hält dazu fest: „Die richterliche Unabhängigkeit gibt den einzelnen Rich-
terInnen […] namentlich keine umfassende Definitionshoheit über ihr Arbeitsumfeld 
[…].“ Das bedeutet, dass nicht die bereitgestellte IT den Kern des Problems darstellt, son-
dern die konkrete Ausgestaltung in Form von Zugriffsrechten oder Protokollierungen. 
Denn durch diese ergibt sich ggf. eine verbesserte Kontrollmöglichkeit der richterlichen 
Tätigkeit [Be12]. Dies zeigt sich an den im folgenden Abschnitt zu diskutierenden sog. 
„Netzklagen“. 

4 Die „Netzklage(n)“ 

4.1 Die HZD als zentraler IT-Dienstleister der hessischen Verwaltung 

Vieldiskutiert wurden die Entscheidungen zur sog. „Netzklage“ [Ru11] mehrerer hessi-
scher Richter. Aufgrund des Instanzenzugs handelt es sich tatsächlich um mehrere Ent-
scheidungen, die bis zum Bundesverfassungsgericht führten. Ausgangspunkt der Klagen 
und Entscheidungen war die Zentralisierung wesentlicher IT-Aufgaben der hessischen 
                                                           
24 § 26 Abs. 3 DRiG 
25 Gesetzliche Grundlagen für die Einrichtung von Dienstgerichten für die Richter der Länder sind die §§ 77 ff. 

DRiG und für die Richter des Bundes die §§ 61 ff. DRiG. 
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Landesverwaltung bei der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD). Davon wa-
ren auch verschiedene IT-Aufgaben betroffen, die zuvor durch die Justizverwaltung wahr-
genommen wurden. Grundlage dieser Zentralisierung ist das Datenverarbeitungsverbund-
gesetz (DV-VerbundG), das die HZD als zentralen Dienstleister für Behörden, Gerichte 
und sonstige öffentlichen Stellen Hessens vorsieht.26 

Gegenstand der Entscheidungen war die im Folgenden geschilderte Ausgangslage (vgl. 
zusätzlich Abb. 1, [Di10]). Durch die HZD werden zentrale IT-Aufgaben für die Justiz 
wahrgenommen, insbesondere (a) den Internetzugang zu gewährleisten, (b) die Firewall 
und (c) das zentrale E-Mail-System zu betreiben, (d) die Software zentral zu verteilen 
sowie (e) die Nutzer zu unterstützen. Die Fachverfahren und die Daten werden dezentral 
bei Gerichten und Staatsanwaltschaften betrieben bzw. gespeichert und durch örtliche Ad-
ministratoren betreut. Systembedingt haben die Administratoren der HZD Zugriff auf alle 
IT-Systeme des Gesamtnetzes; einschließlich des Zugriffs auf die Dokumentenablagen 
der Richter und die dort befindlichen Dokumente. Entsprechende Zugriffe werden proto-
kolliert, ebenso wie das Löschen eines Protokolls. Diese Zugänge sind durch ein Passwort 
geschützt. Dieses Passwort wurde, in unzulässiger Weise, innerhalb der HZD weitergege-
ben und gelangte so auch an externe Dienstleister. Darüber wurde die zuständige Daten-
schutzbehörde informiert. Verschiedene Systeme protokollieren Ereignisse und zeichnen 
Log-Daten auf (u. a. Beginn und Ende einer Systemnutzung). Die HZD unterliegt prinzi-
piell der Dienst- und Fachaufsicht des Hessischen Ministeriums der Finanzen. Soweit die 
HZD Aufgaben für den Geschäftsbereich des Hessischen Ministeriums der Justiz wahr-
nimmt, unterliegt sie dessen Fachaufsicht. Die Verfahrensdaten unterliegen der Fachauf-
sicht des jeweiligen Gerichts oder der jeweiligen Staatsanwaltschaft. 

Infolge der Entscheidungen trat zum 1. Januar 2012 das Gesetz zur Errichtung der Infor-
mationstechnik-Stelle der hessischen Justiz (IT-Stelle) und zur Regelung justizorganisa-
torischer Angelegenheiten (IT-Stelle-ErrichtungsG) in Kraft. Dieses Gesetz sieht u. a. vor, 
dass die Fachaufsicht über die HZD dem Hessischen Ministerium der Justiz obliegt, so-
weit die HZD Aufgaben in dessen Geschäftsbereich wahrnimmt. Die Fachaufsicht über 
die Verfahrensdaten wird den zuständigen Gerichten, Staatsanwaltschaften oder Justiz-
vollzugsbehörden übertragen. Zugleich wurden eine IT-Stelle, die die IT-Sicherheit der 
durch die HZD für die Justiz verarbeiteten Daten kontrolliert,27 und eine IT-Kontrollkom-
mission eingerichtet.28 Letztere wirkt bei Überprüfungen im Rahmen der Fachaufsicht mit 
und setzt sich aus Vertretern der IT-Stelle, der Richterschaft, der Staatsanwälte und 
Rechtspfleger zusammen. Aufgabe der Kontrollkommission ist es, die Abgrenzung zwi-
schen exekutiven und judikativen Justizbereichen sicherzustellen. 

                                                           
26 § 1 DV-VerbundG 
27 § 2 IT-Stelle-ErrichtungsgesetzG 
28 § 3 IT-Stelle-ErrichtungsgesetzG 
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Abb. 1: Verteilung der IT-Aufgaben zwischen Justiz und HZD. 

Outsourcing als Maßnahme der Dienstaufsicht, die die richterliche Unabhängigkeit 
beeinträchtigt 

Die klagenden Richter waren der Ansicht, dass durch die geschilderte Situation die Gefahr 
der Kontrolle des richterlichen Entscheidungsprozesses entstünde. Konkret bestand die 
Befürchtung, dass Dokumente eingesehen und Bewegungs- und Handlungsprofile erstellt 
werden könnten [Di10]. Die Richter verlangten daher vom hessischen Justizminister Maß-
nahmen zu ergreifen, die sicherstellen, dass die Administration ausschließlich durch Be-
schäftigte erfolgt, die gegenüber der Justiz verantwortlich sind [Di10]. Für die Netz-
klage(n) war daher fraglich, ob (a) ein aktives oder duldendes bzw. billigendes Outsour-
cing eine Maßnahme der Dienstaufsicht darstellt und, ob (b) die mit dem Outsourcing und 
der technischen Realisierung verbundenen Beobachtungsmöglichkeiten der Justiz, dem 
externen Dienstleisters (HZD) oder sonstigen Dritten Möglichkeiten an die Hand geben, 
die richterliche Unabhängigkeit zu beeinträchtigen. 

Outsourcing als Maßnahme der Dienstaufsicht 

Grundsätzlich sind der Dienstaufsicht alle Maßnahmen zuzurechnen, die sich [Di10] 
„auch nur mittelbar auf die Tätigkeit des Richters [auswirken] oder darauf [abzielen].“ 
Selbst wenn Maßnahmen objektiv nicht darauf abzielen, die dienstliche Tätigkeit zu be-
einflussen, können sie sich entsprechend auswirken [Di10]. Es kommt auf die tatsächliche 
Wirkung an, so dass die subjektive, mentalpsychische Wahrnehmung als Kontrollmittel 
ausreicht [Bg95]. Demnach ist sehr weit auszulegen, was Maßnahmen der Dienstaufsicht 
sind [Bg11]. Ganz offensichtlich wirkt sich auch die IT-Ausstattung auf die richterliche 
Tätigkeit aus. Im vorliegenden Fall wurde den Richtern ein Arbeitsmittel zur Verfügung 
gestellt, das auch der dienstaufsichtlichen Kontrolle dient, indem u. a. geprüft wird, ob ein 
ausschließlicher dienstlicher Gebrauch erfolgt [Bg11]. Eine solche ständige Beobachtung 
der Arbeit und der Arbeitsabläufe der Richter ist zulässig, um Maßnahmen zu ergreifen, 
die die geordnete Rechtspflege aufrechterhalten [Bg90]. Dieses Recht schließt die Befug-
nis ein, Telefonanlagen, technische Geräte und andere Arbeitsmittel zu beobachten, um 
u. a. eine missbräuchliche Nutzung für private Zwecke zu verhindern [Bg94]. Unter die-
sem Blickwinkel halten der BGH und der DienstGH Frankfurt/Main ein Outsourcing für 
eine Maßnahme der Dienstaufsicht. 
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Outsourcing und Beeinträchtigung der richterlichen Unabhängigkeit 

Die richterliche Unabhängigkeit ist betroffen, wenn Maßnahmen der Dienstaufsicht in den 
Kernbereich richterlicher Tätigkeit eingreifen und über den zulässigen Vorhalt bzw. die 
Ermahnung hinausgehen [Di10]. Das ist grundsätzlich dann gegeben, wenn durch ein Out-
sourcingverhältnis der Einblick der Dienstaufsicht oder anderer Stellen in Unterlagen er-
möglicht werden würde (oder könnte), die die Recht sprechende Tätigkeit widerspiegeln 
[Di10]. Solche Unterlagen sind nicht nur die Entscheidung selbst, sondern alle die Rechts-
findung dokumentierenden, vorbereitenden oder nachbereitenden Handlungen und Ent-
scheidungen [Bg63]. Damit soll verhindert werden, dass die richterliche Rechtsfindung 
durch psychischen Druck beeinflusst wird [Bg11]. Daher beeinträchtigt ein Outsourcing 
nicht per se die richterliche Unabhängigkeit, sondern nur dann, wenn die Gefahr besteht, 
dass richterliche Dokumente eingesehen oder weitergegeben werden [Di10]. Zu diesen 
Dokumenten zählen alle angefertigten und gespeicherten Dokumente einschließlich Ent-
scheidungsentwürfe, Voten, Notizen und Besprechungsvermerke bzw. -protokolle 
[Bg11]. 

Der BGH [Bg11] hat festgestellt, dass es mit dem Outsourcing an die HZD „vernünftiger-
weise keine Veranlassung [gäbe,] damit zu rechnen, das EDV-Netz werde von dienstvor-
gesetzten Stellen oder Dritten, die nicht allein der Aufsicht und Leitung der Gerichte, d. h. 
der Richter bzw. der Gerichtspräsidien, unterstehen, zu einer inhaltlichen Kontrolle rich-
terlicher Dokumente im Kernbereich der Rechtsprechung genutzt.“ Damit etabliert der 
BGH eine relative Risikoanalyse und lehnt einen absoluten Maßstab ab. Das bedeutet, 
dass nicht bereits dann in die richterliche Unabhängigkeit eingegriffen wird, wenn sie 
technisch möglich erscheint und theoretisch denkbar wäre, dass Einsichtsmöglichkeiten 
und Protokolldaten durch die Dienstaufsicht oder Dritte zu Kontroll- oder Steuerungszwe-
cken genutzt werden. Somit müssen ganz konkrete Anhaltspunkte vorliegen, aus der sich 
die Gefahr ergibt [Be12], dass auf Dokumente und (Meta-) Daten in unzulässiger Weise 
zugegriffen wird, um die richterliche Tätigkeit auszuforschen, zu kontrollieren oder Daten 
zu manipulieren [Bv13]. 

Diese Sichtweise wird von Teilen der Literatur als (zu) pragmatisch kritisiert, da der damit 
einhergehende Pragmatismus gewiss nicht auf andere Gebiete übertragen werden würde. 
[Ru11] veranschaulicht die Kritik am Beispiel sozialer Netzwerke: Datenschutzrechtliche 
Maßnahmen würden dort schließlich auch nicht von einer konkreten Missbrauchsgefahr 
abhängig gemacht [Ru11]. Sowohl der DienstGH Frankfurt/Main als auch der BGH haben 
es als angemessen erachtet, wenn Maßnahmen ergriffen werden, um die theoretisch mög-
lichen Gefahren zu bannen. Eine dagegen gerichtete Verfassungsbeschwerde wurde als 
unbegründet verworfen [Bv13]. Als hinreichende (aber wie noch dargestellt werden wird: 
nicht ausreichende) Maßnahme wird angesehen, dass die Fachaufsicht über den IT-Dienst-
leister in diesem Bereich der Justiz obliegt [Di10]. Zugleich muss sichergestellt sein, dass 
die unbefugte Einsichtnahme oder Weitergabe von richterlichen Dokumenten durch kon-
krete Regelungen verhindert wird; ggf. auch durch Verwaltungsvereinbarungen. Diese 
Vorgaben müssen regeln, wie Administratoren mit richterlichen Dokumenten umzugehen 
haben, wobei diese Festlegungen zu überwachen sind [Di10]. Nicht notwendig ist es, die 
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Administration der Justizverwaltung oder der vollständigen richterlichen Selbstverwal-
tung zu überlassen. Dies ist vergleichbar mit der Verwaltung richterlicher Arbeitsmittel 
durch die, der Exekutive zuzuordnenden, Justizverwaltung [Di10]. 

4.2 Maßnahmen zur Gewährleistung der richterlichen Unabhängigkeit 

Um die übrigen Risiken zu minimieren [Ru11],29 wurden durch den DienstGH Frank-
furt/Main eine Reihe von Regelungen als notwendig erachtet [Di10]. Diese Regelungen 
zielen zum einen darauf ab, die Datenverarbeitung zu begrenzen und Informationspflich-
ten zu etablieren, indem (a) auf richterliche Dokumente nur dann zugegriffen werden darf, 
wenn betriebsbedingte Notwendigkeiten bestehen. Entsprechende Zugriffe sind den be-
troffenen Richtern mitzuteilen. Zudem dürfen (b) richterliche Dokumente vom IT-Dienst-
leister nicht an die für die Fachaufsicht zuständigen Stellen weitergegeben werden; (c) 
Metadaten über richterliche Dokumente dürfen weder gespeichert noch weitergegeben 
werden. Davon ausgeschlossen sind Metadaten über die Internetnutzung; wodurch sicher-
gestellt werden kann, dass die Internetnutzung nur in einer zulässigen Art und Weise er-
folgt. Des Weiteren ist (d) die Weitergabe der Passwörter der Administratoren zu regeln; 
im Falle der unzulässigen Weitergabe sind die betroffenen Richter zu informieren. Aus-
nahmen von diesen Regelungen sind möglich, sofern ein konkreter Verdacht der miss-
bräuchlichen Nutzung besteht. Zum anderen erlegt der DienstGH Frankfurt/Main dem 
outsourcenden Auftraggeber Kontrollpflichten auf und eröffnet den betroffenen Richtern 
Kontrollrechte. So sind die Regelungen durch die Justizverwaltung durch regelmäßige 
Geschäftsprüfungen zu kontrollieren. (Gewählte) Richtervertreter können daran gleichbe-
rechtigt mitwirken. 

Der BGH weist in seiner Entscheidung vom 6. Oktober 2011 [Bg11] ausdrücklich darauf 
hin, dass diese Maßstäbe mangels Revisionsbegehren der hessischen Justiz nicht überprüft 
wurden. Stattdessen hat der BGH festgestellt, dass die richterliche Unabhängigkeit (zu-
mindest) unter den genannten Bedingungen nicht verletzt ist und unter den genannten Auf-
lagen nicht anzunehmen ist, dass zum Kernbereich richterlicher Rechtsprechung gehö-
rende Dokumente inhaltlich kontrolliert würden [Bg11]. 

5 Zusammenfassung 

Durch die Digitalisierung ergibt sich grundsätzlich ein erhöhtes Gefährdungspotenzial für 
die richterliche Unabhängigkeit [KM16]. Im vorliegenden Beitrag wurde dargelegt, dass 
das aktive Auslagern von IT-Aufgaben aus der Justiz an einen externen Dienstleister ge-
nauso wie das Billigen oder Dulden eines solchen Outsourcings eine dienstaufsichtliche 
Maßnahmen darstellen. Die sich dadurch ergebenden, technischen Protokollierungs- und 
Beobachtungsfunktionen können sich auf die richterliche Tätigkeit auswirken [Ru11]. 
                                                           
29 Zumindest konnte auch das Bundesverfassungsgericht keine Anhaltspunkte für unzulässige Zu- oder Ein-

griffe erkennen [Bv13]. 
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Grundsätzlich unzulässig sind jedoch alle Maßnahmen, die den Kernbereich richterlicher 
Rechtsprechung betreffen. Kernbereich sind sowohl die eigentliche Entscheidung als auch 
vor- und nachbereitende Handlungen und Entscheidungen. Im Kern haben sowohl der 
DienstGH Frankfurt/Main als auch der BGH und das BVerfG dargelegt, dass nicht das 
Outsourcing selbst problematisch ist. Vielmehr ergeben sich Implikationen durch techni-
sche Möglichkeiten, wenn Dienstvorgesetzte oder Dritte den Entscheidungsfindungspro-
zess der Richter beobachten, kontrollieren und dadurch eventuell unmittelbar oder mittel-
bar beeinflussen könnten. Genau diese Beobachtungs- oder Kontrollmöglichkeiten stellen 
dienstaufsichtliche Maßnahmen dar, die die richterliche Unabhängigkeit betreffen [Bg11], 
aber unter bestimmten Auflagen zulässig sind [Di10]. Teile der Literatur sehen die rich-
terliche Unabhängigkeit bereits dann als beeinträchtigt an, wenn die mit einem Outsour-
cing verbundenen Beobachtungsmöglichkeiten bestimmt und geeignet sind, Richter davon 
abzuhalten, ihre dienstliche IT-Ausstattung zu nutzen [Ru11]. Maßstab, ob sich eine Maß-
nahme (un-) mittelbar auswirkt, ist aber nicht der einzelne Richter [Be12]. Der BGH hat 
eine relative Risikoeinschätzung etabliert, wonach ein konkreter Anlass vorliegen muss, 
um zu befürchten, dass Justiz oder Dritte in unzulässiger Weise auf den Entscheidungs-
prozess einwirken [Ru11]. Somit muss die IT-Infrastruktur so ausgestaltet sein, dass rich-
terliche Dokumente soweit wie möglich nicht eingesehen werden können [Sc18]. Zusam-
menfassend bleibt festzuhalten, dass ein Outsourcingverhältnis an und für sich verfas-
sungskonform ausgestaltet werden kann, sofern es durch die Justiz regulatorisch dominiert 
wird [Ru11]. 
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